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Ostern ist keine vage Vertröstung 
«Wersein Leben verliert um meinetwillen, wird das wahre Leben finden» 

«Was ist Leben?» fragen wir heu
te — und wissen doch eigentlich 
viel darüber, biologisch, bioche
misch, medizinisch, psychologisch. 

Eben weil wir viel wissen, ist die 
herkömmliche Definition von Leben 
unzureichend geworden: Parlamen
tarier streiten sich in Debatten über 
Schwangerschaftsabbruch, wann 
das Leben beginne, und  Richter ver
suchen abzuklären, wann die Ein
stellung medizinischer Versorgung 
eines unheilbar Kranken dessen Le
ben beende. 

Klarheit scheint heute darüber zu 
heischen, dass es nicht einfach um 
körperliches Funktionieren gehen 
kann, wenn wir von menschlichem 
Leben reden. Der Bezug zur Umwelt 
spielt eine grosse Rolle. Wie könnte 
eine Mutter sich auf ein Kind freu
en, wenn sich dieses gegen ihren 
Willen durch eine Vergewaltigung 
zu entwickeln begonnen hat? Wie 
kann man von Leben reden, wenn 
ein Mensch monatelang bewusstlos 
daliegt und seine Angehörigen 
nicht mehr erkennen kann? 

Leben, das diese Bezeichnung 
verdienst, ist yon andern angenom
menes und für ändere bereichern
des Leben. Menschlich am Leben ist 
man nur  als Mitmensch. Ein Egoist 
ist lebend tot. 

So notwendig die Debatte über 
die Definition von Leben ist, so 
merkwürdig mutet es an, dass wir 
in unserem «christlichen» Abend
land solche Fragen stellen und be
antworten müssen. Hat nicht Jesus 
gesagt: «Wer sein Leben verliert 
um meinetwillen, wird das wahre 
Leben finden?» Das heisst doch 
wohl: Wer  für andere zum dienst
baren Mitmenschen wird, lebt erst 
richtig. 

Wer  sich in den traditionellen 
Texten gut  auskennt, weiss auch, 

dass die Auferstehungshoffnung nie  
losgelöst von der Liebe verkündet 
wurde. Das alte «Steh aus dem 
Grab der Sünde auf» meint nichts 
anderes als: Lerne zu lieben, dann 
lebst du. 

Ostern ist keine vage Vertrö
stung auf ein in fernen Zeiten ein
mal eintreffendes Aufwachen, son

dern ein handfester Glaube für die
ses unser Leben: W e r  lebt wie J e 
sus, hat  das neue Leben ergriffen, 
bevor er noch stirbt. 

Wen  wundert's, dass das weih
nächtliche «Fürchtet euch nicht!» 
an  Ostern wiederkehrt? W e r  ein 
neues Leben hat, braucht den Tod 
nicht zu fürchten. 

«Fürchtet Euch nicht» ist auch der 
Titel unseres österlichen Bildmotivs, 
das vom Liechtensteiner Künstler 
Ferdinand Nigg (f1949) stammt. Das 
Bild mit dem Engel als Verkünder 
der frohen Botschaft ist noch bis 
Ende April im Rahmen einer Aus
stellung mit Werken von Ferdinand 
Nigg in der Galerie des  Theaters am 
Kirchplatz in Schaan zu sehen. 

Machtgefälle zugunsten der Schweiz 
Neue völkerrechtliche Untersuchung der schweizerisch-liechtensteinischen Beziehungen - von Günther Meier 

«Die machtpolitische Lage des Für
stentums Liechtenstein ist gekenn
zeichnet durch ein Machtdefizit ge
genüber der Schweiz», mit dieser 
eindeutigen Charakterisierung defi
niert Dieter J. Niedermann in sei
ner Untersuchung die völkerrechtli
chen Beziehungen zwischen dem 
Kleinstaat Liechtenstein und dem 
Kleinstaat Schweiz, über die wir in 
unserer Donnerstagausgabe kurz 
berichteten. 

In der nachfolgenden Differenzie
rung attestiert er der Schweiz «ein 
beträchtliches offensives Machtpo
tential», wenn der Begriff Macht als 
jene Fähigkeit verstanden werde, 
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dem andern seinen Willen aufzu
zwingen. 

Liechtenstein hingegen verfüge 
durch die Möglichkeit der 
kurzfristigen Kündigung aller ge
schlossenen Verträge gegenüber 
der  Schweiz über eine beachtliche 
defensive Machtsum sich einem all
fälligen Machtanspruch zu wider
setzen. 

Theorie und Praxis 
Dies alles in der Theorie. In der 
praktischen Ausführung stehen, 
wie durch den Autor verdeutlicht 
wird, einer tatsächlichen Kündi
gung besondere Schwierigkeiten 
entgegen, da  als alternativer Part
ner für eine ähnliche Ausrichtung 
wie nach der  Schweiz nur  der  zwei
t e  Nachbarstaat, Oesterreich, in 
Frage kommen könnte. Und da  so
wohl die historische Entwicklung 
als auch die Volksmeinung einem 
neuerlichen Schwenker entgegen
treten, ergibt sich dadurch faktisch 
eine noch weitergehende Abhän
gigkeit Liechtensteins v o n  der 
Schweiz. 

Keine Alternativen 
In seinen ""Schlussfolgerungen, 
nach der eingehenden. Erörterung 
und Analyse der  vertraglichen Bin
dungen, plädiert dann Niedermann 

für die Beibehaltung der Ausrich
tung auf die Schweiz. Eine Behar
rung auf dem Status quo erscheint 
ihm wenig ratsam, obwohl auf der 
einen Seite dadurch kaum wesentli
che Aenderungen vorgenommen 
würden, anderseits in  wirtschaftli
cher Hinsicht ein Optimum erreicht 
sei, da mit der Zeit ein gewisses 
Unbehagen gegenüber de r  «Bevor
mundung» entstehen könnte. 

Eine Lockerung der Bindungen 
zur Schweiz mit gleichzeitigem 
Ausbau der Beziehungen zu den 
Europäischen Gemeinschaften so
wie zu einem Drittstaat findet als 
mögliche Variante einer Verlage
rung der liechtensteinischen Aus-
senpolitik ebenfalls nicht seinen 
Gefallen. Als Hindernisse stehen im 
Zusammenhang mit den  Europäi
schen Gemeinschaften die nur 
partiell mögliche Aufnahme v o n  
Beziehungen entgegen, im Hinblick 
auf einen Drittstaat das zu erwar
tende Spannungsfeld, sofern die 
Abstützung auf zwei Staaten gleich
gewichtig erfolgen soll. 

Bewährte Strukturen 
Die Ausrichtung Liechtensteins 
auf die Sphweiz erscheint dem 
Autor auch künftighin als einzig 
mögliche Variante, da es nach sei
nen  Worten zwecklos wäre, «beste

hende Strukturen dann abzubauen, 
wenn sie sich weitgehend bewährt  
haben, ihre Mängel grundsätzlich 
gemildert werden können und bes
sere Alternativen sich nicht anbie
ten». Verbleibt also das Streben 
nach weitergehenden Verbess
erungsmöglichkeiten. Eine solche 
sieht Niedermann in der Ausgestal
tung der Mitwirkungsrechte Liech
tensteins in Hinsicht auf das im 
Partnerland anwendbare schweize
rische Recht, bei dessen Erlass heu
te noch keinerlei Einwirkungsmög
lichkeiten bestehen. In diesem Zu
sammenhang findet er die Idee 
eines Einbezuges Liechtensteins in 
das schweizerische Vernehmlas-
sungsverfahren als prüfenswert, 
und unterbreitet den Vorschlag zur 
Konstituierung eines ständigen, 
paritätischen Konsultativorgans, 
dessen «vornehmste Aufgabe» — 
darüber hinaus — in der Prüfung 
einer allfällig neu zu formulieren
den Partnerschaft bestehen würde. 

Assoziation 
Schweiz/Liechtenstein 
Im Gegensatz zu verschiedenen 
bedeutenden Arbeiten über die 
schweizerisch-liechtensteinischen 

Beziehungen, die durchwegs zu 
dem Ergebnis gelangen, die ver
traglichen Bindungen stellten eine 

«Staatenverbindung sui generis» 
(also selbst eine Klasse für sich bil
dend) dar, stellt sich Niedermann 
auf den Standpunkt, dass das liech
tensteinisch-schweizerische Rechts
verhältnis die Anforderungen des 
Typus der Assoziation erfülle. Die 
Rechtsfiguren des Protektorates, 
des Quasi-Protektorates, der Pro-
tekti.on schliesst e r  nach den Un
tersuchungen der  völkerrechtlichen 
Stellung der einzelnen Vertrags
verhältnisse aus, ebenso die Staa-
tenverbindungstypen Staatenbund, 
Bundesstaat oder Verwaltungs
union. Die Typenbegriffe Freihan
delszone und Zollunion vermögen 
den Autor auf Grund ihres wenig 
umfassenden Anspruches nicht zu 
befriedigen, die . Klassifizierung der 
schweizerisch-liechtensteinischen 

Partnerschaft als Wirtschaftsunion 
ist nach seiner Ansicht nicht ge
rechtfertigt, da «selbst die Ge
samtheit der schweizerisch-liech
tensteinischen Rechtsbeziehungen» 
den Anforderungen an diesen typo-
logischen Begriff nicht genügen 
können. 

«Staatenverbindung» 
Der Typus der Assoziation eignet 
sich nach Niedermann im besonde
ren für das liechtensteinisch
schweizerische Verhältnis, weil da
mit «jene zwischenstaatliche und 
internationale Staatenverbindung 
bezeichnet» wird, «die zum Zweck 
einer lockeren Zusammenarbeit in 
einem verhältnismässig beschränk
ten Tätigkeitsbereich begründet 
wurde», ohne Rücksicht darauf, «ob 
dieses völkerrechtliche Verhältnis 
organisiert oder nichtorganisiert, 
politisch oder nichtpolitisch, paritä
tisch oder nichtparitätisch ausge
staltet ist.» 

Offenes Verhältnis 
Dem Inhalt nach erscheint dem 
Autor das schweizerisch-liechten
steinische Assoziationsverhältnis 
offen, da seiner Ansicht nach die 
Zusammenarbeit auf weiteren Ge
bieten durchaus möglich wäre, ge
messen am Trend der zwischen
staatlichen Beziehungen eine Inten
sivierung der Vertragsverhältnisse 
sogar wahrscheinlich sei. Aller
dings besteht auch für das Assozia
tionsverhältnis, was in der Natur 
der Verträge wie in der unter
schiedlichen Grösse der beiden 
Staaten liegt, eine Disparität, das 
eben bereits angesprochene Macht
gefälle zugunsten der Schweiz. 
Durch das Fehlen besonderer Orga
ne zur Ausführung der vertragli
chen Bestimmungen sowie zur 
Steuerung der gesamten Rechtsbe
ziehungen ist die Assoziation eine 
nichtorganisierte. 

«Gesetz des Handelns» 
Eine Maximallösung stellt für 
Niedermann die von  ihm propagier
te Möglichkeit dar, eine institutio
nelle Regelung zum Einbezug 
Liechtensteins in das schweizeri
sche Vernehmlassungsverfahren zu 
treffen, womit die nichtorganisierte 
Assoziation in eine organisierte 
übergeführt werden könnte. 

Wenn  auch dieses Ergebnis etwas 
bescheiden erscheint, Niedermann 
weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass Liechtenstein mit dem Kündi
gungsrecht für die einzelnen Ver
träge «das Gesetz des Handelns» in 
seiner Hand halte. Daran erweise 
sich letzten Endes, ob ein Mitglied
staat eines Vertragsverhältnisses 
noch im Vollbesitz seiner Staatsge
walt sei. 
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